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Aufnahmebedingungen und Mitgliedschaft 

Freunde der Nationalmannschaft e.V. 
 

 

Voraussetzungen und Kriterien für Bewerber 
 
• Bewerber/Bewerberinnen müssen sich mit den Werten des Deutschen Fußball-Bundes e.V. und 

seiner Nationalmannschaft(en) identifizieren. Ferne verpflichten sie sich den Vereinszielen der FdN: 
Förderer der Sepp-Herberger-Stiftung und Unterstützer der deutschen Fußball-
Nationalmannschaft(en) zu werden. 

 

• Von Bewerber/Bewerberinnen wird die aktive Teilnahme am Vereinsleben der FdN (gemeinsame 
Besuche der Länderspiele, Teilnahme an FdN-Events und Mitgliederversammlungen) und 
Unterstützung der Projekte der Sepp-Herberger-Stiftung mittels jährlicher Spende erwartet. 

 

• Den Freunden der Nationalmannschaft e.V. (FdN) ist die Vielfalt der Mitglieder wichtig. Das betrifft 
auch die Vielfalt der Berufsgruppen, verschiedener Berufsfelder und Unternehmen/Organisationen 
im Verein. Der Vorstand hat sicherzustellen, dass keine Organisation respektive kein Unternehmen 
unverhältnismäßig stark im Verein vertreten ist. Als Maßstab gilt, dass möglichst nicht mehr als 10% 
der FdN-Mitglieder im selben Unternehmen tätig sein sollen bzw. derselben Organisation 
angehören. 

 

• Die Mitgliedschaft steht allen Altersgruppen offen. Ein langfristiges Engagement wird erwartet. 
 

 

Aufnahmeverfahren 
 

1.   Schriftliche Bewerbung: Der Bewerber/die Bewerberin reicht schriftlich (E-Mail ist ausreichend) ein                                                                            

Motivationsschreiben, einen Lebenslauf und den Aufnahmeantrag an die Geschäftsstelle ein.  

Grundvoraussetzung sind zwei Bürgen mit bestehender, nicht gekündigter Mitgliedschaft im FdN. 

2.   Prüfung anhand der unter Ziff. 1 genannten Kriterien.  

3.   Prüfung frei zugänglicher Online-Informationen und Profile (z. B. via Google, LinkedIn, Xing, Facebook, 

Instagram). Der Vorstand hat das Recht, die Aufnahmekandidaten zu einem Gespräch einzuladen. 

4.   Gast-/Kandidaten-Phase: Teilnahme an FdN-Veranstaltungen zum gegenseitigen Kennenlernen. Die Bürgen 

erhalten die Möglichkeit, den Bewerber mindestens zwei Vorstandsmitgliedern persönlich vorzustellen. 

5.   Beschluss: Der Vorstand entscheidet spätestens ein Jahr nach Beginn der Gast-/Kandidaten-Phase endgültig 

über eine Aufnahme in den Verein. 
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Zeitpunkt der Mitgliedschaft 
 

Die Mitgliedschaft beginnt offiziell mit der feierlichen Aufnahme im Rahmen einer FdN-Veranstaltung. Die 

Person stellt sich persönlich den anwesenden Mitgliedern vor. Ab diesem Moment hat das neue Mitglied alle 

Rechte und Pflichten, inklusive Stimmrecht. Die erste Jahresspende und der erste Mitgliedsbeitrag sind ab 

diesem Zeitpunkt fällig. 

 

Finanzielle Aufwendungen 
 

• Mitgliedsbeitrag: derzeit 400 Euro pro Jahr 

• Die Mitglieder der FdN sind aufgefordert, eine jährliche Spende an die Sepp-Herberger-Stiftung zu leisten. 

Aktuell empfiehlt der Vorstand eine Spendenhöhe von mindestens 1.000 Euro. 

 

Zeitliche Verpflichtungen 
 

• Regelmäßige Teilnahme an FdN-Events ist erwünscht. 

• Engagement im Verein wird begrüßt. 
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